
2. SaEung

zur Anderung der satzung der stadt stade zur Übertragung der
Abwasserbeseitigungspflicht des häuslichen Abwassers aus dezentralen
Abwasseranlagen auf die Nutzungsberechtigten von Grundstücken gem. $ 96 Abs. a
des Nds. Wassergesetzes vom 19.02.2010

Aufgrund der $$ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der
Fassung vom 28. Oktober 2006 (Nds. GVBI. S. 473), zuletzt geänderUergänzt durch
das Gesetz zur Zusammenfassung und Modernisierung des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsrechts vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 576), in
Verbindung mit $ 96 des Niedersächsischen Wassergesetzes (NWG) in der Fassung
vom 19. Februar 2010 (Nds. GVBI. S.64), zulelzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes
vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBI. S. 631), hat der Rat der Hansestadt Stade am
29.08.2011 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1

$ 2 Gewässereinleitung

Die in $ 2 Abs. 1 genannte Anlage der Satzung der Stadt Stade zur Übertragung der
Abwasserbeseitigungspflicht des häuslichen Abwassers aus dezentralen
Abwasseranlagen auf die Nutzungsberechtigten von Grundstücken gem. S 149 Abs. 4
des Niedersächsischen Wassergesetzes vom 11. Dezember 2000, in der Fassung der
Anderungssatzung vom 15.12.2008, wird aufgehoben und durch die beigefügte
Fassung ersetzt.

$ 4 Geltungsbereich

$ 4 der Satzung der Stadt Stade zur Übertragung der Abwasserbeseitigungspflicht des
häuslichen Abwasser aus dezentralen Abwasseranlagen auf die Nutzungsberechtigten
von Grundstücken gem. S 149 Abs. 4 des Niedersächsischen Wassergesetzes vom 11.
Dezember 2000 erhält folgende Fassung:

Diese Satzung gilt für das Gebiet der Hansestadt Stade mit Ausnahme der Ortschaft
Bützfleth, aber einschließlich des lndustriegebietes Bützflether Sand westlich der Johann-
Rathje-Köser-Straße sowie des Hafens und des Hafenerweiterungsgebietes.

Artikel 2

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Stade, den 29.08.2011

Hansestadt Stade
DerlBürgermeister
ln $ertretung

DIrk Kraska

Bekanntmachune im Amtsblatt für den Landkreis Stade am 22.09.2011


